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RS OGH 1989/9/5 15Os69/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.1989

Norm

StGB §105 Abs1 A1

StGB §105 Abs1 A2

Rechtssatz

Re1exähnliche, rein passive Reaktionen des durch eine Gewaltanwendung Betro4enen zur Abwendung eines ihm

andernfalls unmittelbar bevorstehenden, als bloßer Nebene4ekt daraus erwachsenden Nachteils (wie etwa das

Abducken eines Schlages oder Schritte zur Vermeidung eines stoßbedingten Sturzes) kommen als eigenständige

"Handlungen" im Sinne des § 105 Abs 1 StGB nicht in Betracht.
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